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Die Mietrechtsrevision und ihre Auswirkungen  

Der Bundesrat hat am 12. Dezember 2008 eine Vorlage samt Bot-
schaft zur Revision des Mietrechts ans Parlament verabschiedet, 
die einen Systemwechsel von der heute sogenannten „Kostenmie-
te“ zur Indexmiete vorsieht. Der Mietzins wird dabei vom Hypothe-
karzins abgekoppelt und an einen speziellen Teuerungsindex ge-
bunden. Mit diesem Systemwechsel wird der Verlauf der Mieten in 
Zukunft weniger sprunghaft und für die Miethaushalte vorausseh-
bar und kalkulierbar. Mit der Vereinfachung des heute sehr kompli-
zierten Regelwerks für Mietzinsanpassungen werden die Mieten 
transparenter und weniger missbrauchsanfällig. Davon werden vor 
allem die Schwächeren profitieren, die sich teure und aufwändige 
Verfahren nicht leisten können. 

1. Vorgeschichte 
Die dem Parlament vorgelegte Mietrechtsrevision basiert auf einer Eini-
gung der MieterInnen- und Vermieterorganisationen vom 13. November 
2007 am „runden Tisch“ unter der Leitung von Bundesrätin Doris Leu-
thard. Die Vorlage des Bundesrats für eine neue Mietzinsgestaltung 
bringt mit der Entkoppelung des Mietzinses vom Hypothekarzins und 
der Anbindung an einen Index weniger Mietzinssprünge, eine Vorher-
sehbarkeit der Mietzinsentwicklung und eine Vereinfachung des Miet-
rechts, das weniger missbrauchsanfällig ist, wofür sich der Schweizeri-
sche Mieterinnen- und Mieterverband Deutschschweiz seit langem ein-
setzt. Weil sich die Erhöhungen einfacher nachrechnen lassen, schützt 
die Indexmiete vor allem die schwächeren Mieterinnen und Mieter, die 
sich nicht wehren können und alles akzeptieren. Und das ist in der 
Schweiz ein grosser Teil.  

2. Die Indexmiete 
Kernpunkt des neuen Mietzinsmodells ist die Abkoppelung der Mieten 
vom Hypothekarzins. Neu dürfen die Mieten während der Mietdauer 
jährlich an den Landesindex der Konsumentenpreise ohne Wohn- und 
Energiekosten angepasst werden. Steigt die Teuerung in zwei aufei-
nanderfolgenden Jahren über 5 %, kann die Überwälzung vom Bundes-
rat gekappt werden.  

Weiterhin zulässig sind Mietzinserhöhungen, wenn der Vermieter bei 
Umbauten und Sanierungen der Mietliegenschaft wertvermehrende In-
vestitionen tätigt. Nicht mehr zulässig sind im Gegensatz zum heutigen 
Recht Mietzinsanpassungen, wenn die Mietliegenschaft verkauft wird, 
was ein wirksames Mittel gegen die Spekulation ist, die insbesondere in 
der heutigen Finanzkrise mit der Flucht in die Immobilien vermehrt 
droht.  

Folgende Gründe  für Mietzinsanpassungen nach den heutigen Rege-
lungen fallen mit dem vorgeschlagenen Mietzinsmodell weg, die viel-
fach zu einer Überindexierung führen:  

• Hypothekarzins: Änderungen des Hypothekarzinses gelten im heu-
tigen Mietrecht als veränderte Kosten, weshalb Erhöhungen auf die 
Mieten überwälzt werden können. Seit dem 10. September 2008 gilt 
als Referenzzinssatz der vom Eidgenössischen Volkswirtschaftsde-
partement eingeführte, von der Nationalbank errechnete und vom 
Bundesamt für Wohnungswesen veröffentlichte volumengewichtete 
Durchschnittssatz aller Hypothekarforderungen, der zurzeit 3.5% be-
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hung des Durchschnittszinssatzes um 0.25 Prozent zu einer Miet-
zinserhöhung von  3%.  

• Teuerung: Der Vermieter kann nach dem heutigen Mietrecht 40 
Prozent der allgemeinen Teuerung gemäss LIK auf die Mieten über-
wälzen. Dies zur Absicherung seines risikotragenden Kapitals. 

• Allgemeine Kostensteigerungen beim Unterhalt und bei der 
Verwaltung: Darunter fallen Erhöhungen von Gebühren, Immobi-
liensteuern, Versicherungsprämien oder Unterhaltskosten. Sehr oft 
überwälzen die Vermieter diese gestiegenen Kosten beim Unterhalt 
und bei der Verwaltung den Mieterinnen und Mietern pauschal mit 
0.5 bis 1 Prozent der Nettomiete pro Jahr, obwohl die Pauschale im 
Gesetz nicht vorgesehen ist und das Bundesgericht den effektiven 
Nachweis verlangt.  

 

  

Die Hypothekarzinsveränderungen waren insbesondere in den 90er 
Jahren stärkste Mietzinstreiber, indem Hypozinserhöhungen sofort auf 
die Mieterschaft überwälzt, Senkungen dagegen oft nicht oder ungenü-
gend weitergegeben wurden. Dadurch sind die Mieten in den letzten 
zwanzig Jahren doppelt so stark gestiegen als die allgemeine Teuerung 
(Vergl. Grafik unten).  

Der Bundesrat sprach bereits in seiner  Botschaft zur Mietrechtsrevision 
1999 von einem „Einklinkeffekt“, indem Mietzinserhöhungen meist zügig 
und Mietzinssenkungen eher zögerlich vorgenommen werden, womit 
eine Umverteilung zuungunsten der Mietenden ausgelöst werde. Unab-
hängige Studien haben ergeben, dass dieser Mechanismus zu einer 
jährlichen Umverteilung von den Mietenden zu den Vermietenden in 
Milliardenhöhe führte.  

Die heutige Überwälzung von 40 Prozent Teuerung und zusätzlich von 
0.5 bis 1 Prozent Unterhalts- und Betriebskostenteuerung hat in den 
letzten Jahren dazu geführt, dass die Mieten faktisch Aufschläge erfuh-
ren, die bei 150 Prozent des Landesindexes für Konsumentenpreis la-
gen. Weder das Gesetz noch das Bundesgericht erachten die pauscha-
lierte Überwälzung der Unterhaltskosten für zulässig. Vielmehr muss 
der Vermieter diese nachweisen. Trotzdem wandte ein Grossteil der 
Vermieter die ungesetzlichen Pauschalen in den letzten Jahren an. 

 

 

Der Schweizerische Mieterinnen- und Mieterverband Deutschschweiz 
begrüsst eine Anpassung der Mieten an den gewählten Index der Kon-
sumentenpreise ohne Wohn- und Energiekosten. Werden im Index, der 
für die Mietzinsentwicklung massgebend sein wird, die Wohn- und 
Heizkosten nicht mitberücksichtigt, so vermindert dies die Gefahr von 
Rückkoppelungseffekte zwischen den Mietpreisen und der Teuerung. 
Es ist volkswirtschaftlich begrüssenswert, wenn sich Miet- und Heizk-
sten und Teuerung nicht gegenseitig hochschaukeln. Verschiedene 
VernehmlassungsteilnehmerInnen – insbesondere die grossen Kantone 
Zürich, Bern und Genf – haben auf diese Gefahr hingewiesen 

Nach dem Revisionsvorschlag dürfen die Mieten während dem Mietver-
hältnis nur an diesen Index, nicht aber an die Vergleichsmiete ange-
passt werden, also auch nicht bei einem Verkauf der Mietliegenschaft, 
wie dies heute der Fall ist. Damit sind die Mieterinnen und Mieter bes-
ser geschützt - auch vor der Spekulation.  

PROBLEM 

BEURTEILUNG DER VORLAGE 
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erhöhung nach einem publizierten Index können die Mietenden ohne 
komplizierte Berechnungen mit mehreren Faktoren selber nachprüfen. 
Die Indexmiete ist somit wegen ihrer Einfachheit weniger missbrauchs-
anfällig. Dass eine Handänderung der Mietliegenschaft kein Grund 
mehr ist für Mietzinsanpassungen, darf als grosser Vorteil für die Mie-
tenden gewertet werden. 

 
Quelle: Bundesamtes für Statistik 

3. Die Vergleichsmiete als Mass für die Missbräuchlichkeit 
von Anfangsmietzinsen 
Nach dem neuen Indexmodell kann nur noch der Anfangsmietzins auf 
Missbrauch überprüft werden. Als absolutes Kriterium für die Bemes-
sung eines missbräuchlichen Mietzinses ist ein Modell der Vergleichs-
miete vorgesehen. Während der Mietdauer sind Anpassungen an die 
Vergleichsmiete nicht zulässig. Die für die Vergleichsmieten vorgese-
henen Statistiken müssen auf wissenschaftlich anerkannten Kriterien 
beruhen und sind hedonische Modelle, die heute anerkannt sind. 

 

  

Das heutige Mietrecht enthält keine Bestimmung über die Missbrauchs-
grenze für Mietzinse und deren Festsetzung. Vielmehr hat das Bundes-
gericht in zahlreichen Entscheiden der letzten Jahre festgelegt, wie zur 
Prüfung der Missbräuchlichkeit die Nettorendite berechnet wird und 
wann und nach welchen Kriterien die Orts- und Quartierüblichkeit he-
rangezogen wird. In der Deutschschweiz wurden in den letzten Jahren 
kaum Anfangsmietzinse angefochten, weil es für die Mieterschaft 
schwierig und problematisch ist, die Missbräuchlichkeit zu beweisen.  

In der Westschweiz gelten in den Kantonen Genf, Waadt und Neuen-
burg prozesserleichternde Regelungen. Diese führen dazu, dass in der 
Romandie deutlich mehr Anfangsmieten angefochten werden als in der 
Deutschschweiz. Die Statistik des Bundesamts für Wohnungswesen der 
Jahre 1999 bis 2007 zeigt folgendes Bild:  

Anfechtungen Anfangsmietzins Romandie:  3072 

Anfechtungen Anfangsmietzins Deutschschweiz:  548 

Anfechtung Anfangsmietzins Tessin: 12 

PROBLEM 
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Die bisherige Überprüfung der Missbräuchlichkeit der Mietzinse anhand 
einer Nettorendite-Berechnung beruht auf dem richtigen Grundgedan-
ken, dass Vermieter eine vernünftige, aber nicht überhöhte Rendite er-
halten sollen. Die Komplexität der Berechnung einer Nettorendite hat 
aber dazu geführt, dass diese Anfechtungsmöglichkeit für Mieterinnen 
und Mieter keine grosse Hilfe gegen überhöhte Mieten ist. Die soge-
nannten absoluten Anpassungsgründe der Nettorenditeberechnung so-
wie der Orts- und Quartierüblichkeit trugen bisher massgeblich zur 
Komplizierung des Mietrechts bei.  

Die Einführung der Vergleichsmiete bedeutet deshalb für die Mieterin-
nen und Mieter, dass sie den Anfangsmietzins leichter anfechten kön-
nen. Bereits in seiner Initiative „Ja zu fairen Mieten“ forderte der 
Schweizerische Mieterinnen- und Mieterverband zur erleichterten An-
fechtung des Anfangsmietzinses Statistiken über die Vergleichsmieten, 
da die heutigen Beweishürden für die Mieterinnen und Mieter in einem 
Verfahren namentlich in der Deutschschweiz sehr hoch sind.  

Die Art und Weise, wie die Vergleichsmieten erhoben werden, muss in 
der Verordnung noch genauer geklärt werden. Bei diesem Prozess sol-
len die Mieter- wie Vermieterorganisationen und die Kantone einbezo-
gen werden. Nach dem Revisionsvorschlag dürfen die Mieten während 
dem Mietverhältnis nur an die Teuerung, nicht aber an die Vergleichs-
miete angepasst werden, also auch nicht bei einem Verkauf der Mietlie-
genschaft, wie dies heute der Fall ist. Damit sind die Mieterinnen und 
Mieter besser geschützt - auch vor der Spekulation.  

4. Die Übergangsbestimmungen 
Zur Einführung der Indexmiete sind Übergangsbestimmungen notwen-
dig. Diese müssen regeln, bei welchem Zinssatz der Systemwechsel 
zum neuen Mietzinsmodell vollzogen wird. Am Runden Tisch einigten 
sich die Sozialpartner im Mietwesen auf die folgende Übergangsrege-
lung:  

• Für neu abgeschlossene Mietverträge gilt nach Inkrafttreten das In-
dexmodell. 

• Bei bestehenden Mietverträgen kann der Vermieter längstens noch 
während 5 Jahren nach Inkrafttreten des neuen Rechts den Mietzins 
an den neuen Durchschnittssatz anpassen. Er kann den Mietvertrag 
aber höchstens bis auf den Stand von 4.5% anpassen (Kappung) 

• Innerhalb dieser fünf Jahre kann der Vermieter auch auf das Index-
modell wechseln, muss dann aber bei diesem bleiben 

 

  

Die Vermieterverbände  haben stets gefordert, dass ein Übergang zum 
Indexmodell erst bei einem Referenzzinssatz von 4.5 Prozent denkbar 
sei, da dies einem langfristigen Hypothekarsatz entspreche. Der 
Schweizerische Mieterinnen- und Mieterverband Deutschschweiz hat 
betont, dass es zu keinen massiven Mietzinssprüngen bei der Einfüh-
rung der Indexmiete kommen darf, wie dies bei einem Stand des Hypo-
thekarzinses von 4.5 Prozent der Fall wäre. Insbesondere bei neueren 
Mietverhältnissen hätte dies zu vollkommen inakzeptablen Erhöhungen 
geführt. 

 

BEURTEILUNG DER VORLAGE 

PROBLEM 
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Aus Sicht des Mieterinnen- und Mieterverbands ist die fünfjährige 
Übergangsfrist grundsätzlich zu lange, sie bedeutet aber einen akzep-
tablen Kompromiss. Für Mietverhältnisse, die nach dem Inkrafttreten 
des neuen Mietzinsmodells abgeschlossen werden, dürfen die Mieten 
nur noch an den Index angepasst werden. Das bringt Mieterinnen und 
Mietern mehr Sicherheit bei der Kalkulation ihres Haushaltbudgets, bei 
dem die Mietkosten der grösste Ausgabenposten darstellt. Bisher konn-
te die Mieterschaft nicht vorhersehen, mit welchen Mietzinsaufschlägen 
sie wegen den unvorhersehbaren Hypothekarzinsaufschlägen konfron-
tiert wird. Mit der neuen Regelung wird die Entwicklung des Mietzinses 
für die Haushalte um einiges kalkulierbarer und das System für Mietan-
passungen transparenter  und einfacher. Mieterinnen und Mieter, deren 
Mietvertrag vor dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes abgeschlossen 
wurde, haben immerhin die Gewissheit, dass bei einem allfälligen star-
ken Anstieg des Hypothekarzinses ab dessen Stand von 4.5 Prozent 
keine weiteren Mieterhöhungen mehr zu erwarten sind.  

5. Die sechs Vorteile der Mietrechtsrevision auf einen Blick 

• Konsequente Vereinfachung der heute undurchsichtigen Regel-
werke  

Zum Schutz der Mieterinnen und Mieter wird das heute für Mietzinserhö-
hungen sehr komplizierte Mietrecht vereinfacht  

• Bessere Transparenz  

Die Mietzinserhöhungen erfolgen nach klaren Regeln und sind für jeder-
mann und jederfrau nachvollziehbar  

• Weniger Missbrauch 

Weil die  Regeln für Mietzinserhöhungen klar sind und die Gründe sehr 
transparent, gibt zum Schutz der Mietenden weniger Missbrauch 

• Weniger Mietzinssprünge und bessere Budgetplanung für die 
Miethaushalte  

Durch die Entkoppelung der Mieten vom Hypozins und Anbindung an einen 
Index gibt es weniger Mietzinssprünge und die Mietzinsentwicklung wäh-
rend der Mietdauer wird verstetigt. Damit wird die Budgetplanung für die 
Miethaushalte - die Mietausgaben ist der grösste Ausgabenposten – besser 
planbar 

• Keine Mietzinserhöhung bei Verkauf der Mietliegenschaft und 
damit besserer Schutz vor Spekulation  

Da die Mieten bei einem Verkauf der Mietliegenschaft vom neuen Vermieter 
nicht mehr  an den oftmals völlig überrissen Kaufpreis erhöht werden kön-
nen, sind Mieterinnen und Mieter besser vor Auswüchsen der Spekulation 
geschützt  

• Einfachere Anfechtung von Anfangsmietzinsen, die wegen der 
Wohnungsnot völlig überrissen sind  

Durch die Einführung des Vergleichsmietensystems mittels wissenschaftlich 
anerkannten Statistiken wird die Anfechtung von Anfangsmieten erleichtert, 
die heute infolge der Wohnungsnot stetig in hohem Ausmass steigen. Die 

BEURTEILUNG DER VORLAGE 



Dokumentation 

 
6

Mieterinnen- und Mieterverband
www.mieterverband.chheute hohen Beweishürden der Mieterinnen und Mieter bei einem gerichtli-

chen Verfahren werden nach dem neuen Recht zu ihrem zu ihrem Schutz 
abgebaut. 

©Schweizerischer Mieterinnen- und Mieterverband Deutschschweiz  

12. Dezember  2008, Regula Mühlebach und Michael Töngi   


